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Herr Ilmi Viqa 
Frau Carina Kappes 
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63 18 03 
Stellungnahme zu dem Schreiben der RA Jeromin Kermann vom 11.08.2021 

 

 

Sehr geehrter Herr Viqa, 
sehr geehrte Frau Kappes, 
 
 
wie gewünscht, nehmen wir untenstehend zu dem oben genannten Schreiben Stellung. 
 
Zu Ziffer 5, Absatz 3 und 4  
Es ist richtig, dass die westlich des Plangebietes befindlichen Bebauungspläne „Zwischen Ro-
senstraße und Saffiger Straße“ und „Lager- und Recyclinganlage, Weißenthurm Fa. Helf Bau-
unternehmung GmbH & Co. KG“, wesentliche Grundlage für die schalltechnische Untersu-
chung sind. 
 
Daher wurden für die in diesen Bebauungsplänen zulässigen Geräuschemissionen in unserem 
Bericht [1] die entsprechenden Werte aus den schalltechnischen Untersuchungen des Büros 
Paul Pies übernommen und auf die geplante Wohnbebauung umgerechnet. Die aus den Be-
bauungsplänen resultierenden flächenbezogenen Schallleistungen sind in [1] Tabelle 4.1 
(S.11) mit ihren Werten und der entsprechenden Bezeichnung aufgeführt. In Lageplan A2 (S. 
60) sind diese Flächen dargestellt. 
 
Die von der geplanten Betonrecyclinganlage ausgehenden Geräuschimmissionen wurden auf 
Grund des vorliegenden Datenbestandes bzw. den Festsetzungen in den Bebauungsplänen   
ausreichend berücksichtigt. Geräuschmessungen wurden für diesen Bereich nicht durchge-
führt.       
 
  

Benannte Messstelle nach § 29b BImSchG 
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Zu Ziffer 5, Seite 7, 3. Absatz  
 
Die in unserem Bericht [1] angesetzten Schallleistungspegel entsprechen einer allgemein an-
erkannten Studie (s. [4] in Bericht [1]) für den entsprechenden Einsatz der Fahrzeuge und 
Betriebsvorgänge.  
 
Wir hoffen Ihnen hiermit für die weiter Planung geholfen zu haben. Zur Beantwortung von Fra-
gen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Ingenieurbüro Stöcker 
 

 

 
Dipl.-Ing. Ralph Stöcker 

 

                                                          

 
 
Öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger der 
IHK Köln für Lärmschutz in Industrie, Verkehr und Freizeit 

 
 
[1] Ingenieurbüro Stöcker, Bericht 63 18 03C, „Schalltechnische Untersuchung zum Be-

bauungsplan „Rosenstraße / B9“ der Stadt Weißenthurm“ 


